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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
ALV Arbeitslosenversicherung
EU Europäische Union
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
FZA Personenfreizügigkeitsabkommen
ILO Internationale Arbeitsorganisation
SBV Schweizerischer Bauernverband
SBV Schweizerischer Baumeisterverband
SSV Schweizerischer Städteverband
VSGP Verband Schweizer Gemüseproduzenten
suissetec Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband
ISOLSUISSE Verband Schweizerischer Isolierfirmen
spbh Schweizerische Paritätische Berufskommission Holzbau
kfmv kaufmännischer Verband
FER Fédération des Entreprises Romandes
CPPREN Gemeinsame Fachkommission für den Reinigungssektor der

Westschweiz
ECRIS European Criminal Records Information System

DFJP Département fédéral de justice et police
AELE Association européenne de libre-échange
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
AC assurance-chômage
UE Union européenne
USS Union syndicale suisse
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
USAM Union suisse des arts et métiers
ALCP Accord de libre circulation des personnes
OIT Organisation internationale du travail
USP Union Suisse des Paysans
SSE Société Suisse des Entrepreneurs
UVS Union des Villes Suisses
UMS Union maraîchère suisse
suissetec Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
ISOLSUISSE Association suisse des maisons d'isolation
spbh Schweizerische Paritätische Berufskommission Holzbau (Commission

paritaire professionnelle liée à la construction en bois)
secsuisse Société des employés de commerce
FER Fédération des Entreprises Romandes
CPPREN Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage pour

la Suisse romande
ECRIS European Criminal Records Information System
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité intérieure

Mitte Januar 2017 war auch die SPK-NR mit 13 zu 11 Stimmen mehrheitlich der Ansicht,
die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne vorgängige Überprüfung des
Strafregisters der antragsstellenden Person stelle eine potenzielle Gefahr für die
öffentliche Sicherheit in der Schweiz dar. Sie gab damit den beiden Tessiner
Standesinitiativen Folge, die es ermöglichen wollen, systematisch Strafregisterauszüge
von allen zuziehenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern einzuholen. Während die
Minderheit zu bedenken gab, eine solche systematische Überprüfung werde vom FZA
ausgeschlossen und belastete dadurch die Beziehungen zu Italien und zur EU,
argumentierte die Mehrheit, das FZA könne und dürfe die Schweiz nicht an der
Wahrung ihrer öffentlichen Sicherheit hindern. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.01.2017
KARIN FRICK

Als sich die SPK-NR im Frühling 2017 mit der Frage beschäftigte, wie die beiden
Tessiner Standesinitiativen zur systematischen Einholung eines Strafregisterauszuges
bei der Beantragung von Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger
umgesetzt werden könnten, kam sie zum Schluss, dass für eine direkte Umsetzung das
Ausländergesetz entsprechend geändert werden müsste. Diese Änderung stünde
jedoch in klarem Widerspruch zum FZA und brächte Rechtsunsicherheit mit sich, da
das Bundesgericht in einem Beschwerdefall wohl den Vorrang des FZA feststellen
müsste. Ausserdem würden dadurch die Beziehungen zur EU belastet. Aus diesen
Gründen zog die Kommission die Möglichkeit in Betracht, das Anliegen der
Standesinitiativen durch den Beitritt der Schweiz zum Informationsaustauschsystem
über Strafverfolgungen der EU (ECRIS) zu erfüllen. Zu diesem Zweck wolle sie den
Bundesrat mittels Postulat beauftragen, die Aufnahme von entsprechenden
Verhandlungen zu prüfen, gab die Kommission in einer Medienmitteilung bekannt. Bis
zum Abschluss dieser Prüfung wurde die Umsetzung der Standesinitiativen sistiert. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 24.03.2017
KARIN FRICK

Im Frühling 2019 verlängerte der Nationalrat die Frist für die Ausarbeitung einer Vorlage
zu den beiden Tessiner Standesinitiativen (Kt.Iv. 15.320 und Kt.Iv. 15.321) bezüglich der
systematischen Vorlage des Strafregisterauszugs bei der Beantragung von
Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger um zwei Jahre. Er folgte
damit stillschweigend dem Antrag seiner SPK, die zunächst den Bericht zu ihrem
Postulat abwarten wollte, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 22.03.2019
KARIN FRICK

Weil die SPK-NR im Januar 2021 nach wie vor auf den Bericht in Erfüllung ihres
Postulats 17.3269 wartete, beantragte sie ihrem Rat die erneute Fristverlängerung für
die beiden Tessiner Standesinitiativen (Kt.Iv. 15.320 und 15.321) mit der Forderung, dass
EU-Bürgerinnen und -Bürger bei der Beantragung einer Aufenthaltsbewilligung
systematisch einen Strafregisterauszug vorlegen müssen. Der Nationalrat gab diesem
Antrag in der Frühjahrssession 2021 stillschweigend statt und verlängerte die Frist zur
Ausarbeitung einer Vorlage bis zur Frühjahrssession 2023. 4

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 19.03.2021
KARIN FRICK

Auf Antrag seiner einstimmigen SPK verlängerte der Nationalrat im Frühling 2023 die
Behandlungsfrist der beiden Tessiner Standesinitiativen mit der Forderung, dass EU-
Bürgerinnen und -Bürger bei der Beantragung einer Aufenthaltsbewilligung
systematisch einen Strafregisterauszug vorlegen müssen, um weitere zwei Jahre. Das
EJPD prüfe derzeit – wie vom Kommissionspostulat 17.3269 gefordert –, ob die
verlangte Einholung der Strafregisterauszüge mit einem Beitritt zu ECRIS eingeführt
werden könnte. Über das weitere Vorgehen bezüglich der Standesinitiativen wollte die
Kommission erst entscheiden, wenn der entsprechende Postulatsbericht vorliegt. 5

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.03.2023
KARIN FRICK
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Structures fédéralistes

Relations entre la Confédération et les cantons

Mit 68,2% war die Zustimmung zur Masseneinwanderungsinitiative im Kanton Tessin
mit Abstand am höchsten. Das Resultat wurde mit der negativen Stimmung erklärt, die
in der Südschweiz aufgrund des Grenzgängerphänomens herrschte. Lange Zeit hatte
einzig die Lega mit dem Thema zu punkten versucht. Mittlerweile bezeichnete aber
auch die Tessiner Regierung die Effekte der Personenfreizügigkeit für den Grenzkanton
offen als vorwiegend negativ. Immer heftiger wurden die Themen Lohndumping,
Arbeitsplatzverdrängung durch billige Grenzgänger oder Verkehrskollaps verursacht
durch pendelnde Arbeitnehmer diskutiert. Bereits unmittelbar vor der Abstimmung
über die Masseneinwanderungsinitiative hatte der Kanton Tessin eine Standesinitiative
eingereicht, mit der er eine Kündigung des Grenzgängerabkommens mit Italien und eine
Neuverhandlung des Doppelbesteuerungsabkommens mit dem Nachbarn im Süden
gefordert hatte (Kt.Iv. 14.302). Mit zwei weiteren Standesinitiativen wollte der
Südkanton den Druck nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative
aufrechterhalten. Erstens sollen Gebiete, die von der Personenfreizügigkeit besonders
betroffen sind, einen Sonderstatus erhalten und die negativen Auswirkungen sollen im
Finanzausgleich adäquat berücksichtigt werden (Kt.Iv. 14.303). Zweitens wurde
gefordert, dass im Rahmen des Ausführungsgesetzes zur
Masseneinwanderungsinitiative den Kantonen Autonomie zur Festlegung der
Grenzgänger-Kontingente überlassen wird (Kt.Iv. 14.304). Im Ständerat, dem die drei
Begehren als Erstrat zugeteilt wurden, stand deren Beratung 2014 noch aus. Die WAK
des Ständerates anerkannte zwar die schwierige Situation im Tessin, die durch die
Aufhebung des Franken-Mindestkurses hinsichtlich Arbeitsmarkt, Einkaufsverhalten,
Tourismus und Exportindustrie noch einmal verschärft worden sei. Weil die Beratungen
über die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative aber im Gange seien, müsse
der Kanton seine Position via die herkömmlichen Vernehmlassungsprozesse deutlich
machen. Es sei nicht angebracht, hier einen parallelen Gesetzgebungsprozess
anzustossen. 
Ein Blitzbesuch von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf im Südkanton, die mit der
Tessiner Regierung über die Probleme und das wuchtige Ja zur SVP-Initiative
diskutierte, vermochte die Gemüter nur bedingt zu beruhigen. Lega-Anhänger pfiffen
die Finanzministerin bei ihrer Ankunft aus. Bis im Juni hatten alle Bundesrätinnen und
Bundesräte dem Kanton Tessin mindestens einmal mit einem Besuch die Referenz
erwiesen und zu signalisieren versucht, dass die Regierung die Sorgen des südlichen
Grenzkantons sehr ernst nehme. Die Phase der Unsicherheit bei der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative bedinge einen engen Kontakt zwischen Bern und
Bellinzona, gab Justizministerin Simonetta Sommaruga bei ihrem Besuch im Juni
bekannt. Auch die im August im Kanton Tessin durchgeführte Botschafterkonferenz
extra muros, bei der die Regierung jeweils in corpore anwesend ist, wurde als positive
Geste gewertet. 6

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.02.2014
MARC BÜHLMANN

Mit einem Strauss an Forderungen hatte der Kanton Tessin 2014 auf Probleme
aufmerksam gemacht. Konkret forderte der Südschweizer Gliedstaat in drei
Standesinitiativen eine Aufkündigung des Grenzgängerabkommens und entsprechende
Neuverhandlungen mit Italien (14.302), einen Sonderstatus für Kantone im
Finanzausgleich, die von negativen Auswirkungen der Freizügigkeit aufgrund ihrer
Grenzlage besonders betroffen sind (14.303) sowie eine kantonale Autonomie für die
Festlegung von Höchstzahlen und Kontingenten für Grenzgängerinnen und Grenzgänger
(14.304). Mit dem deutlichen Ja zur Masseneinwanderungsinitiative und der eher
überraschenden Ablehnung des RTVG hatte die Tessiner Bevölkerung ebenfalls ein
Zeichen gesetzt – beide Resultate waren auch als Protestvoten gegen Bundesbern
interpretiert worden. Die Probleme und Sorgen des Südkantons stiessen deshalb
insgesamt auf offene Ohren. 
Allerdings lehnte der Ständerat als Erstrat alle drei in einem Paket diskutierten
Standesinitiativen in der Sommersession ab. Die WAK-SR, die mit dem Geschäft betraut
war, betonte, dass sie die Anliegen des Kantons Tessin sehr ernst nehme. Man habe sich
nicht nur mit einer Delegation des Tessiner Parlaments, sondern auch mit Eveline
Widmer-Schlumpf und Johann Schneider-Ammann getroffen, um sich über die
Probleme in der Südschweiz auszutauschen. Zwar beantragte die Kommission
einstimmig die Ablehnung der drei Standesinitiativen, legte aber gleichzeitig ein
Postulat vor: Der Bundesrat soll aufzeigen, welche auch im Rahmen der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative diskutierten Massnahmen und Handlungsmöglichkeiten
bestehen, um die Probleme im Kanton Tessin zu lindern. Ein Aufruf von Fabio Abate

POSTULAT
DATE: 18.06.2015
MARC BÜHLMANN
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(fdp, TI), wenigstens bei der Festlegung von Höchstzahlen eine föderalistische Lösung
anzustreben und der letzten der drei Standesinitiativen Folge zu geben, fand immerhin
12 weitere Unterstützer; 22 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen versenkten diesen
Vorstoss aber ebenso wie die beiden anderen. Das Postulat wurde freilich – nachdem
es auch von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf positiv hervorgehoben wurde –
angenommen. 7

Nicht zufrieden mit dem Verlauf der Diskussionen um die Forderungen aus dem Kanton
Tessin zeigte sich Giovanni Merlini (fdp, TI). Nachdem der Ständerat die drei
Standesinitiativen des Kantons Tessin abgelehnt hatte, reichte der Tessiner Nationalrat
eine Motion ein, in der er eine Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Bund und
dem Kanton Tessin fordert. In seiner abschlägigen Antwort verwies der Bundesrat auf
den Bericht zur Erfüllung des WAK-Postulats, der in der Zwischenzeit vorlag.

MOTION
DATE: 25.11.2015
MARC BÜHLMANN

Mitte Oktober legte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des WAK-Postulates vor. Im
Bericht wurden die bisher getroffenen und künftig geplanten Massnahmen aufgezeigt,
mit denen den Wünschen des Tessins entgegengekommen werden soll. Der Bericht
fasste den zunehmenden Druck auf den Tessiner Arbeitsplatz ausführlich zusammen.
Allerdings wurde auch darauf verwiesen, dass der Südkanton Massnahmen ergriffen
habe, die in Konflikt mit bestehenden Abkommen insbesondere mit Italien stehen, was
zu einer Schwächung der Position der Schweiz geführt habe. Im Fokus stand dabei wohl
die Forderung des Tessins, dass Grenzgänger einen Strafregisterauszug vorlegen
müssen, was nicht nur im Rahmen des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU
heikel ist, sondern auch vom Präsidenten der Region Lombardei als Schikane
bezeichnet wurde. Bezüglich der Forderungen des Tessins, die
Grenzgängerbesteuerung anzupassen, verwies der Bundesrat im Bericht auf die
laufenden Verhandlungen mit Italien. Insgesamt bekräftigte die Regierung, dass man
den permanenten Dialog mit dem Südkanton sehr ernst nehme und als zielführend
erachte. Spezifische Lösungen seien jedoch in gewissen Fällen und insbesondere im
Rahmen von internationalen, völkerrechtlichen und innereidgenössischen,
föderalistischen Verpflichtungen nicht immer möglich.
Im Nationalrat wurden die drei Tessiner Standesinitiativen (14.302, 14.303, 14.304),
welche der Ursprung des WAK-Postulats waren, in der Wintersession ebenfalls
gemeinsam behandelt. Auch hier wiesen die Kommissionssprecher darauf hin, dass die
Sorgen des Kantons Tessins ernst genommen würden, man aber keine vorschnellen
Lösungen anvisieren und auf die Ergebnisse der Verhandlungen des Bundesrates mit
Italien warten wolle. Letztere waren auch Ende 2015 noch im Gang. Das Nein zu den drei
Initiativen sei denn auch nicht als Non-Chalance zu werten, aber es müsse eine
gesamtheitliche Lösung gefunden werden. Nachdem ein vor allem von der SVP
getragener Minderheitsantrag für Folge geben der Kündigung des
Grenzgängerabkommens mit Italien (14.302) zurückgezogen wurde, versenkte auch die
Volkskammer alle drei Standesinitiativen. 8

RAPPORT
DATE: 17.12.2015
MARC BÜHLMANN

Le Conseil fédéral a invité l’Assemblée fédérale à accorder la garantie des constitutions
révisées des cantons de Thurgovie, du Tessin, du Valais et de Genève. Les
modifications apportées aux constitutions cantonales concernent pour le canton de
Thurgovie, des principes de l'aménagement du territoire. Pour le Valais, il s'agit de
confirmer l'élection par le Grand Conseil des procureurs exerçant des fonctions
dirigeantes et l’institution d’un «Conseil de la magistrature»; pour Genève, les élections
au système majoritaire. Le cas tessinois a suscité un peu plus d'attention en raison de
l'acceptation de l'initiative populaire cantonale "Prima i nostri" visant à protéger la
main-d’œuvre locale et qui donne la préférence aux travailleurs domiciliés dans le
canton. Les nouvelles dispositions ne fixant que des buts et en raison de la faible marge
de manœuvre du Tessin pour l'application de l'initiative, le Conseil fédéral est en faveur
de l'octroi de la garantie constitutionnelle. Il juge les autres constitutions cantonales
conforme au droit fédéral. La CIP-CN a discuté du cas tessinois. Elle ne conteste pas
l'octroi de sa garantie et approuve les autres constitutions cantonales. La commission
de l'autre conseil partage cet avis. Les chambres ont suivi leur commission. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 05.12.2017
DIANE PORCELLANA
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Politique étrangère

Relations avec l'UE

Im März 2021 reichten Ständerat Marco Chiesa (svp, TI) und Nationalrat Piero Marchesi
(svp, TI) gleichlautende Motionen ein, mit denen sie verlangten, Artikel 14 des
Freizügigkeitsabkommens anzuwenden und die Personenfreizügigkeit im Kanton
Tessin und in den am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Regionen vorläufig
auszusetzen. Der Bundesrat solle unverzüglich den Gemischten Ausschuss Schweiz-EU
einberufen, um eine Lösung für den Arbeitsmarkt der von der Covid-19-Pandemie am
stärksten betroffenen Kantone zu finden. Obwohl die Zahl der Arbeitsplätze in der
ganzen Schweiz gesunken sei, sei der Rückgang im Tessin etwa fünfmal so hoch
gewesen wie das Schweizer Mittel, beklagten Chiesa und Marchesi. Gleichzeitig sei die
Zahl der Grenzgänger und Grenzgängerinnen angestiegen – dies sei ein Zeichen des
Verdrängungseffekts, durch den Schweizer Arbeitnehmende aus dem Markt
ausscheiden würden. Sie beriefen sich auf Artikel 14 Absatz 2 des
Freizügigkeitsabkommens, der dem Gemischten Ausschuss «bei schwerwiegenden
wirtschaftlichen oder sozialen Problemen» die Kompetenz verleiht, geeignete
Abhilfemassnahmen zu prüfen. Bis sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt normalisiere,
sollten der Inländervorrang und die Kontingentierung der Bewilligungen daher temporär
wiedereingeführt werden, schlugen die Motionäre vor. 
Der Bundesrat sei sich der schwierigen Lage im Tessin bewusst, erklärte dieser in seiner
Stellungnahme. Jedoch habe man mit der Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung
und des Härtefallprogramms für Unternehmen entsprechende Massnahmen getroffen.
Die Aufrechterhaltung der Personenfreizügigkeit stelle ein wichtiges Element für die
wirtschaftliche Erholung der Schweiz nach Pandemieende dar, erklärte der Bundesrat.
Die Verfügbarkeit ausländischer Arbeitskräfte trage auch während der Pandemie dazu
bei, dass Unternehmen überleben könnten, was wiederum die Arbeitsplätze der
inländischen Arbeitnehmenden sichere. Hinsichtlich der Nutzung des inländischen
Arbeitskräftepotenzials gelte nach wie vor die 2018 eingeführte Stellenmeldepflicht. Für
den Bundesrat gab es keinen Grund, den Gemischten Ausschuss anzurufen, er
beantragte folglich die Ablehnung der Motion. 
In der Herbstsession 2021 meinte Bundesrätin Karin Keller-Sutter zur Lage des Tessiner
Arbeitsmarkts, dass der Kanton «auch etwas Opfer seines eigenen Erfolgs» geworden
sei, diesbezüglich aber keine schwerwiegende Störung des Arbeitsmarkts vorliege. Die
vorliegende Motion stehe zudem im Widerspruch zur kurz zuvor angenommenen
Motion Herzog (sp, BS; Mo. 21.3698), die den Grenzverkehr in Grenzregionen explizit
von den Massnahmen des Epidemiengesetzes ausnehmen wollte. Bundesrätin Keller-
Sutter wies darüber hinaus darauf hin, dass die 4'000 Grenzgängerinnen und
Grenzgänger im Gesundheitswesen während der Pandemie für die Aufrechterhaltung
der Tessiner Gesundheitsinfrastruktur essentiell gewesen seien. Ihrem Antrag, die
Motion abzulehnen, kam die kleine Kammer mit 27 zu 7 Stimmen nach. 10

MOTION
DATE: 22.09.2021
AMANDO AMMANN

Obwohl sie im März 2021 eingereicht worden war, beschäftigte sich der Nationalrat erst
in der Frühjahrssession 2023 mit der Motion von Piero Marchesi (svp, TI). Mit dieser
verlangte der SVP-Nationalrat, Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens anzuwenden
und die Personenfreizügigkeit im Kanton Tessin und in den am stärksten von der
Corona-Krise betroffenen Regionen vorläufig auszusetzen. Zwar war der Höhepunkt
der Covid-Pandemie, deren wirtschaftliche Konsequenzen am Ursprung der Motion
gestanden hatten, bei der Debatte der Motion im Nationalrat bereits ausgestanden,
doch Motionär Marchesi argumentierte, dass das Anliegen seines Vorstosses weiterhin
Gültigkeit besitze. Der Kanton Tessin leide unter den strukturellen Problemen, die das
Freizügigkeitsabkommen mit sich gebracht habe. So sei seit 2002 vor allem im tertiären
Sektor ein starker Anstieg an Grenzgehenden zu beobachten. Unterdessen übersteige
die Zahl der ausländischen Arbeitnehmenden jene der Schweizer Arbeitskräfte und die
ILO-Arbeitslosenquote im Tessin sei beinahe doppelt so hoch wie im Schweizer
Durchschnitt, führte Marchesi aus. Seit Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens
beobachte man im Tessin eine stetige Verschlechterung der Arbeitsmarktbedingungen,
die soziale Probleme zur Folge habe und den Kanton für junge Menschen unattraktiver
mache. Marchesi erklärte, dass er nicht die Abschaffung des Freizügigkeitsabkommen
verlange, sondern nur eine Lösung für eine Randregion finden wolle, die mehr als
andere unter den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit leide. Bundesrätin Elisabeth
Baume-Schneider versicherte der grossen Kammer, dass sich der Bundesrat der
Besonderheiten und Schwierigkeiten des Tessins bewusst sei und diese ernst nehme.
Sie hielt jedoch entgegen, dass sich die wirtschaftliche Situation im Tessin seit der
Einreichung der Motion verbessert habe und auch die von Marchesi angesprochene

MOTION
DATE: 16.03.2023
AMANDO AMMANN
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Arbeitslosigkeit zurückgegangen sei. Angesichts dieser neuen Ausgangslage halte es der
Bundesrat nicht für angezeigt, den Gemischten Ausschuss Schweiz-EU einzuberufen,
um gemäss Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens «geeignete Abhilfemassnahmen»
prüfen zu lassen. Eine Begrenzung der Zuwanderung aus der EU würde das für die
Normalisierung der Wirtschaftslage notwendige Wachstum nach der Pandemie bremsen
und gewisse Wirtschaftssektoren belasten, beispielsweise den Pflegebereich. Der
Nationalrat lehnte die Motion mit 135 zu 53 Stimmen ab, wobei nur die SVP-Fraktion für
Annahme der Motion stimmte. 11

Politique sociale

Population et travail

Marché du travail

Im Juni 2015 veröffentlichte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) den 11.
Observatoriumsbericht zum Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU. Dem
Bericht zufolge lag die Nettozuwanderung aus dem gesamten EU/EFTA-Raum 2014 mit
50'600 Personen deutlich unter dem Wert des Vorjahrs (68'000). Über 60% der neu
ausgestellten Aufenthaltsbewilligungen gingen dabei an Zuwanderer, die zur Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit in die Schweiz einreisten. Im Mittel waren die FZA-Zuwanderer,
so der Bericht, "formal höher qualifziert" als die Schweizer Erwerbsbevölkerung. Seit
Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens am 1. Juni 2002 haben EU/EFTA-
Staatsangehörige in der Schweiz vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im
Bereich der wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen Arbeit gefunden.
Ausgeprägt war der Beschäftigungszuwachs weiter in der Industrie, im Handel und im
Baugewerbe. Der Bericht kam weiter zum Schluss, dass sich das gesamtschweizerische
Niveau der Arbeitslosigkeit seit Inkrafttreten des FZA kaum verändert hatte. Zudem war
bei Betrachtung der ständigen Wohnbevölkerung keine relevante Lohndifferenz
auszumachen. Eine Lohndifferenz bestand hingegen zwischen ansässigen
Erwerbstätigen und Grenzgängern. Der Bericht strich vor allem die Situation im Kanton
Tessin heraus, wo sich die bereits erhebliche negative Lohndifferenz von Grenzgängern
in den letzten Jahren noch deutlich vergrössert hatte. Wie bereits im Jahr zuvor kam
der Bericht zum Schluss, dass die Zuwanderung die umlagefinanzierten
Sozialversicherungen der ersten Säule seit 2002 entlastet, jedoch im Bereich der
Arbeitslosenversicherung (ALV) gewisse Mehrkosten erzeugt hatte. 12
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Im Juli 2016 veröffentlichte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) den 12.
Observatoriumsbericht zum Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU. Gemäss
Bericht lag die Nettozuwanderung aus dem EU/EFTA-Raum 2015 bei 47'800 Personen
und blieb damit trotz rückläufigem Wirtschaftswachstum und eingetrübter
Beschäftigungslage nur um 5% unter dem Vorjahresniveau. Im ersten Quartal 2016 habe
sich der Zuwanderungsrückgang dann aber deutlich akzentuiert. Der Bericht, der sich in
erster Linie mit den Auswirkungen der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt
auseinandersetzte, kam überdies zum Schluss, dass die jüngste Zuwandererkohorte im
Mittel schlechter ausgebildet war als die Zuwandererpopulation der frühen Jahre unter
der Personenfreizügigkeit und damit für den Schweizer Arbeitsmarkt eine "ungünstigere
Qualifikationsstruktur" aufwies. Zudem waren, so die Autoren, EU/EFTA-
Staatsangehörige stärker von der schwächelnden Wirtschaft und den negativen
Arbeitsmarkttendenzen betroffen als Schweizer Arbeitnehmende. Aus den Lohndaten
ergaben sich überdies wie im Vorjahr Hinweise darauf, dass im Tessin und auch im
Jurabogen Grenzgänger bei gleicher Qualifikation für die gleiche Arbeit teilweise
weniger Lohn erhielten als in der Schweizer wohnhafte Arbeitnehmende. Gleichwohl
stellte das Observatorium fest, dass das Lohnwachstum in der Schweiz seit Inkrafttreten
des Freizügigkeitsabkommens im Jahr 2002 "insgesamt robust" und "über die
Lohnverteilung hinweg ausgewogen" ausgefallen war, woraus die Autoren schlossen,
dass die flankierenden Massnahmen die Löhne der einheimischen Erwerbsbevölkerung
erfolgreich zu schützen vermochten. 13
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Protection des travailleurs

Le DEFR, mandaté par le Conseil fédéral, a proposé d'augmenter le nombre annuel de
contrôles relatifs au respect des conditions de salaire et de travail inscrit dans l'article
16e de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét) de 27'000 à 35'000. La hausse
de 30% permettrait de garantir la densité de contrôles nécessaire, suite à l'extension
de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et au nombre croissant de
prises d'emploi de courte durée. Pour les financer, la Confédération et les autorités
cantonales devraient supporter une augmentation des coûts d'au maximum 1'600'000
francs. 
Lors de la procédure de consultation, 21 participants ont statué en faveur du projet, 24
contre et 4 neutres. Au niveau des cantons, 12 cantons (AG, BE, FR, GE, JU, LU, NE, SO,
TG, TI, VD, VS) ont soutenu le projet de modification et 11 (AI, AR, BS, GR, NW, OW, SG,
SZ, UR, ZG, ZH) étaient contre. Bâle-Campagne, Glaris et Schaffhouse ont adopté une
position neutre. Les Verts, le PS, l'USS et Travail.Suisse ont supporté le projet mais
auraient souhaité avoir 50'000 contrôles. Le Centre Patronal, la FER, la CPPREN, l'UVS
et la sec y étaient également favorables. Les partisans ont souligné la nécessité de
renforcer les contrôles en raison de l'augmentation des frontaliers et des résidents de
courte durée. Une hausse des contrôles protégerait plus efficacement, selon quelques-
uns, les conditions salariales et de travail. Le PDC, le PLR, l'UDC, l'USAM, la SSE,
ISOLSUISSE, l'USP, spbh, suissetec, l'UMS, l'Union des arts et métiers Bâle-Ville, la
Chambre de commerce de Bâle-Campagne ont rejeté la proposition. Certains
estimaient que la qualité des contrôles était plus importante que la quantité. Selon eux,
l'amélioration de la qualité engendrera des coûts. Ils ne souhaitent donc pas avoir une
hausse supplémentaire des dépenses en augmentant le nombre de contrôles.  D'autres
étaient d'avis qu'il n'y aurait pas de bénéfice notable et que ça irait à l'encontre de
l'objectif de réaliser des contrôles en fonction des risques. 14
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